
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1977/2/17 7Ob524/77
(7Ob525/77)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.02.1977

Norm

ZPO §182

Rechtssatz

Im Rahmen der Prozeßleitungsp2icht hat der Richter nur in den Grenzen des beiderseitigen Begehrens und

Vorbringens Ergänzungen anzuregen. Es ist nicht seine Sache, eine Partei, die anspruchsvernichtende Tatsachen nicht

einmal andeutungsweise behauptet, einen von mehreren möglichen Sachverhalten zu behaupten und unter Beweis zu

stellen.
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